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Gebrauchsanleitung für Chemikalienschränke 
 
 
Hersteller: 
KOVOS družstvo Teplice 
Okružní 300 
407 25 Verneřice 
Tschechische Republik 
 

Produkt: 

 
Chemikalienschränke der Reihe SCH 
 
Anwendung: 
Der Schrank dient zur Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen. Er ist nicht feuerbeständig 
und die Menge der gelagerten Stoffe darf die Kapazität der Auffangwannen nicht überschreiten. Die 
Wannen mit einem Gitterrost sind so gebaut, dass die gelagerten Chemikalien auf dem Gitterrost 
beruhen, um die verfügbare Auffangkapazität der Wanne nicht zu verringern. 
 
Kapazität der Auffangwannen: 

- Auffangwanne aus verzinktem Blech mit Gitterrost, Auffangkapazität 19 L pro Wanne 
- Auffangwanne aus verzinktem Blech ohne Gitterrost, Auffangkapazität 19 L pro Wanne 

 
Bedingungen für die Nutzung des Produktes: 
Die gelagerten Stoffe sollen in ihren originellen Verpackungen im Schrank aufbewahrt werden. Wenn 
die Stoffe bei der Lagerung in die Auffangwanne auslaufen, sollen die Stoffreste von Oberflächen 
entfernt werden und die beschmutzten Flächen gesäubert werden. Die verzinkten und lackierten 
Schrankteile sind gegen langfristige direkte Auswirkungen von ausgetretenen Chemiestoffen nicht 
beständig. Die Auffangwannen sollen einen ausreichenden Schutz der Umwelt vor Verunreinigung 
durch austretende gelagerte Stoffe gewähren. Bei einem langfristigen direkten Kontakt der 
gelagerten Stoffe (insbesondere der sauren und alkalischen Lösungen) mit der Schrankoberfläche 
kann Korrosion an der Schrankoberfläche auftreten. 
 
Jede Verletzung dieser Nutzungsbedingungen wird als Verletzung der Produktgarantie betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


